
 

 

Checkliste zur Förderung im Fassadenprogramm im Sanierungsgebiet Innenstadt              
- Stand: 10/2018 - 

Welche Maßnahmen werden gefördert?  

≡ Verbesserung von öffentlich sichtbaren Gebäudefassaden, einschließlich  
> Erneuerung von Außenwerbung an Fassaden,  
> Austausch von Schaufensteranlagen,  
> Austausch sonstiger Türen und Fenster sowie  
> notwendiger vorbereitender Maßnahmen (z.B. Entfernung von Bauteilen und ggf. hierfür 

zwingend erforderliche fachliche Planung, Beratung und Betreuung) 
≡ Erneuerung von öffentlich sichtbaren Dachflächen (Eindeckung) 
≡ Schaffung oder Verbesserung der Zugänglichkeit von Gebäuden 

Alle Informationen zum Fassadenprogramm erhalten Sie in der Vergaberichtlinie der Hansestadt 
Herford über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Profilierung und 
Standortaufwertung im Sanierungsgebiet „Innenstadt“. 

Falls Sie energetische Sanierungsmaßnahmen (z. B. Dämmung, Austausch Fenster) planen, benötigen 
Sie eine schriftliche Bestätigung eines Planers/einer Planerin (Energieberater/in, Architekt/in, 
Handwerker/in) ob die technischen Mindestanforderungen der EnEV und KfW eingehalten werden. 

So geht`s zur Förderung 

≡ Planung möglicher Sanierungsmaßnahmen (ggf. mit       
Architekt/in) und Prüfung der Förderfähigkeit anhand der 
Vergaberichtlinie 

≡ Abstimmung der Maßnahmen und des Durchführungs-
zeitraums mit der Stadt  

≡ Schriftlicher Antrag an die Stadt mit folgenden Anlagen 
(ggf. über Architekt/in): 

 3 vergleichbare Angebote von verschiedenen 
Unternehmen, inkl. Angabe eines einheitlichen 
Flächenaufmaßes (Fassade, Fenster, 
Eingangsbereich, Dach, Werbeanlage) in m²  

 schriftliche Erläuterung aller Maßnahmen mit 
Angaben zu Materialien und Farbtönen 

 Angabe, ob steuerliche Begünstigung gemäß EStG im 
Sanierungsgebiet (§§ 7h, 10f, 11a) gewünscht ist  

≡ Beauftragung und Durchführung der Maßnahme nach 
Zugang des Förderbescheids bzw. der Modernisierungs-
vereinbarung und der Förderberechnung 

≡ Schlussabnahme und Einreichung der Originalrechnungen 
und Zahlungsbelege 

≡ Auszahlung der Förderung durch die Stadt, nach Prüfung 
der Kostennachweise und Berechnung der Zuschusshöhe 

Weitere Informationen: www.herford.de/fassadenprogramm 
Wenn Sie Interesse an der Förderung haben, fragen Sie uns: 

Hansestadt Herford    complan Kommunalberatung 
Heiko Buschmeier    Caroline Uhlig 
Tel.: 05221 189-793,     Tel.: 0521 32 96 1010 
heiko.buschmeier@herford.de   caroline.uhlig@complangmbh.de 


